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RATGEBER
DR. lUR. RUDOLF TUOR

AHV

Kürzung nach Rentenvorbezug
Meine vorbezogene Altersren-
te beläuft sich zusammen mit
der Zusatzrente für meine
noch nicht rentenberechtigte
Frau auf rund 2500 Franken.
Nach Auskunft meiner Aus-

gleichskasse soll der bis zum

Splitting erfolgte prozentuale
Abzug dann ab Splittingbezug
neu definiert beziehungswei-
se der zuletzt in Abzug ge-
brachte Frankenbetragbiszum
Ableben eingefroren werden,
wenn meine Frau rentenbe-
rechtigt wird. Damit würde
sich die Kürzung auf über 11%

meiner plafonierten Rente er-
höhen, was ich schwer nach-
vollziehen kann. Ich bitte Sie

um eine nähere Erklärung.

Die Berechnung der Kürzung
nach Vorbezug der Alters-

rente ist tatsächlich sehr kom-

plex. Ich versuche, die Zusam-

menhänge näher darzustellen,
wobei ich mich auf Ihre Angaben
abstützen muss.

Heute erhalten Sie neben Ihrer

vorgezogenen Altersrente eine

Zusatzrente von 30% für Ihre

noch nicht rentenberechtigte Ehe-

frau. Bei diesen Leistungen han-

delt es sich um maximale Voll-

renten. Ihre Rente und die Kür-

zung muss in verschiedenen Zeit-

punkten neu berechnet werden:

a. Neuberechnung von Rente und

Kürzung nach Ablau/ der Vor-

bezugsdauer

Mit der Kürzung sollen früh-

zeitig bezogene Leistungen spä-

swiss im
Neuigkeiten und Service von
Zeitlupe und Pro Senectute
im Teletext ab Seite 570.

ter ausgeglichen werden. Wenn

Sie das ordentliche Rentenalter er-

reichen, wird daher die Kürzung

aufgrund der Renten während der

Vorbezugsdauer neu ermittelt.
Dies führt insbesondere dann zu

Änderungen der Kürzung, wenn
während des Vorbezugs eine Ren-

tenerhöhung erfolgt ist. In Ihrem

Fall muss auch die vorbezogene

Zusatzrente berücksichtigt wer-
den, was den Kürzungsbetrag

entsprechend erhöht.

Da die Kürzung auf der unpla-
fonierten Rente berechnet werden

muss, dürfte sich für Sie tatsäch-

lieh eine Kürzung von mehr als

6,8% der plafonierten Rente er-

geben.

b. Neuberechnung bei Rentenbe-

rechtigung des zweiten Ehegatten

Wenn Ihre Frau rentenberech-

tigt wird, entfällt nicht nur die

Zusatzrente, sondern gleichzeitig
müssen die Renten nach dem

Splittingverfahren neu berechnet

werden. Bei der Berechnung der

Kürzung muss die vorbezogene

Zusatzrente wiederum mitbe-

rücksichtigt werden, was wegen
der Plafonierung des Gesamtan-

Spruches für Verheiratete eine

weitere Erhöhung der Kürzung
auf Ihrer plafonierten Rente er-

geben kann.

c. Kün/tige Renfenanpassungen

Auch teuerungsbedingte Ren-

tenanpassungen beeinflussen

künftig die Kürzung Ihrer Rente.

Die Annahme, wonach «der zu-

letzt in Abzug gebrachte Fran-

kenbetrag bis zum Ableben ein-

gefroren» wird, trifft leider nicht

zu. Vielmehr erfolgen auch künf-

tige Rentenerhöhungen prozen-
fztal aufder gekürzten Rente, was

indirekt auch zu weiteren Er-

höhungen des Kürzungsbetrages
führt.

Die komplexe Regelung verun-

möglicht konkrete Auskünfte im

AHV-Ratgeber über einzelne Ren-

tenansprüche. Ich muss Sie viel-

mehr an Ihre Ausgleichskasse ver-

weisen. Da Aussagen über künf-

tige Renten nur auf hypotheti-
sehen Annahmen über Teue-

rungs- und Lohnentwicklung
möglich und Änderungen der

rechtlichen Grundlagen kaum
voraussehbar sind, können auch

Ausgleichskassen nur unverbind-
liehe Auskünfte über künftige
Renten erteilen.

Auch wenn ich nicht alle Ihre

Fragen beantworten kann, hoffe

ich dennoch, mit meinen Hin-
weisen zum besseren Verständnis

beitragen zu können.

AHV-Rente
ab 2001

Ich wurde im November 1922,

meine Frau im September 1929

geboren. Gemäss Rentenaus-
weis meiner Ausgleichskasse
betrug unsere Rente bis Ende

2000 monatlich 2096 Franken.

Seit Januar 2001 erhalten wir
gemeinsam 2488 Franken.
Nachdem der durchschnittli-
che «Aufschlag nur 4 bis 6% be-

trug», möchte ich wissen, wie
sich diese starke Erhöhung un-
serer Rente ergeben konnte.

Geschlechts- und zivilstands-

unabhängige Renten

Ein Ziel der 10. AHV-Revision,
die 1997 in Kraft trat, war die

mögü'c/isf zMstandsunabftängi-

ge und geschlechtsneutrale Aus-

gestaltungderAHV Damit sollten

die teilweise stossenden Ergeb-

nisse des früheren Rechts ver-
mieden werden, die sich daraus

ergaben, dass der Rentenan-

spruch von verheirateten Frauen

direkt von der Rente des Ehe-

mannes abhängig war. Um dies

zu erreichen, wurde insbesonde-

re das Splitting mit je hälftiger
Aufteilung von Einkommen und
Gutschriften aus Ehejahren ein-

geführt und die Ehepaar-Renten

durch individuelle Renten für Ver-

heiratete ersetzt.

Mit der 10. AHV-Revision wur-
de auch die Plafonierung der Ren-

ten für Verheiratete neu geregelt.

Früher wurden Ehepaar-Renten

auf 150% der jeweiligen Einzel-

rente begrenzt. Neu wird der Ge-

samtanspruch nur noch plafo-

niert, soweit beide individuellen
Renten 150% der individuellen
Höchstrente übersteigen. Die

Plafonierung widerspricht zwar

grundsätzlich der angestrebten

Zivilstandsunabhängigkeit, doch

brachte die neue Regelung zu-

mindest Verbesserungen für klei-

ne und mittlere Renten.

Im Gegensatz zu früher haben

überlebende Ehegatten nach dem

Tod eines Ehegatten nicht mehr

Anspruch auf zwei Drittel des bis-

herigen Gesamtanspruches, son-

dem auf die unplafonierte indivl-
duelle Rente samt Venvitiveten-

Zuschlag von 20%, höchstens

aber auf eine individuelle Maxi-

malrente von gegenwärtig 2110

Franken im Monat (Stand 2003).

Umrechnung laufender

Ehepaar-Renten auf 2001

Bei Einführung der 10. AHV-

Revision auf 1997 konnten die

bereits laufenden, nach früherem

Recht berechneten Ehepaar-Ren-

ten nicht gleichzeitig auch noch

umgerechnet werden. Diese Ren-

ten wurden gemäss Übergangs-

recht zur 10. AETV-Revlsloa vor-

erst unverändert weiter ausge-

richtet. Ehepaar-Renten, bei de-

nen sich bis Ende 2000 keine

Änderung ergeben hatte, wurden

auf Januar 2001 dem neuen Recht

angepasst und durch zwei indi-

viduelle Renten ersetzt.

Die Berechnung der neuen

individuellen Renten erfolgte

grundsätzlich auf den je halben

Grundlagen der bisherigen Ehe-

paar-Reafe und unter Anrechnung

pauschaler «Übergangsgutschn'f-

tea». Gleichzeitig erfolgte auf2001
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INSERATE

eine attgemeine Teaerungsanpas-

sung der Renten, die sich auf um-

gerechnete Renten von Ehegatten

ebenfalls auswirkte.

Bei der auf 2003 erfolgten Ren-

tenerhöhung handelt es sich le-

diglich um eine teuerungsbe-

dingte Anpassung der Renten an

die seit 2001 eingetretene Lohn-

und Preisentwicklung. Nach dem

im Gesetz verankerten «Misch-

index» werden die Renten um
durchschnittlich 2,4% erhöht,
was dem Mittel zwischen Teue-

rung und Lohnentwicklung ent-

spricht.

Zusammenfassung

Aufgrund Ihrer Unterlagen ist die

Erhöhung Ihres gemeinsamen
Rentenanspruchs mit der Ablö-

sung der Ehepaar-Rente und der

allgemeinen Teuerungsanpas-

sung auf 2001 zu erklären. Dabei

ist insbesondere Folgendes zu
beachten:

• Ihre/hï/rere Ehepaar-Rente dürf-
te einer Einzelrente von 1398

Franken entsprochen haben, wie

sie übrigens auch dem überle-
benden Ehegatten zugestanden
wäre. Zum Vergleich mit aktuel-

len Renten wäre dieser Betrag um
die durchschnittliche Teuerungs-

anpassung auf 2001 zu erhöhen.
• Aus den Berechnungsgrund-
lagen Ihrer /rüheren Rente, der

Anrechung von maximalen Über-

gangsgufschri/ten, wie Sie Ihnen

aufgrund Ihres Jahrganges zuste-

hen, sowie der allgemeinen Teue-

rungsanpassung sind für Sie und
Ihre Frau seit Januar 2001 indivi-
duelle Renten von je 1244 Fran-

ken, das heisst insgesamt 2488

Franken monatlich, durchaus

möglich.
• Nach dem Tod eines Ehegatten

dürfte der überlebende Ehegatte

gemäss neuem Recht mit einer in-
dividuellen Rente von rund 1530

Franken (120% von 1274Franken,

Stand 2003) rechnen können.

Insgesamt scheint sich also für
Sie und Ihre Frau die 10. AHV-

Revision positiv ausgewirkt zu
haben, was leider nicht in jedem
Fall zutrifft.

AHV-Beitragspflicht
auf Überbrückungsrente
der Pensionskasse

Ich wurde dreieinhalb Jahre

vor dem ordentlichen AHV-
Rentenalter pensioniert. Mei-
ne Frau und ich zahlen seit-
her AHV-Beiträge als Nicht-
erwerbstätige. Von meiner
Pensionskasse erhalte ich ne-
ben der ordentlichen Alters-
rente bis zum AHV-Renten-
alter auch noch einen «Über-

brückungszuschuss» von jähr-
lieh 22000 Franken, der spä-
ter vollumfänglich amortisiert
werden muss. Ich betrachte
diesen Zuschuss als «Schuld-
darlehen» und nicht als «Vor-

sorgeleistung». Ich frage mich
daher, weshalb dieser Zu-

schuss, der schlechthin kein
Einkommen darstellt, von der

Ausgleichskasse bei der Bei-

tragsbemessung ebenfalls als

Renteneinkommen berück-

sichtigt wurde.

Da nichterwerbstätige Perso-

nen über kein Erwerbsein-

kommen verfügen, auf dem

Beiträge erhoben werden kön-

nen, muss nach den geltenden

Bestimmungen für die Bernes-

sung der AHV-Beiträge von

Nichterwerbstätigen auf die ge-

samten wirtschaftlichen Verhält-

nisse abgestellt werden. Die wirt-
Fortsetzung Seite 52
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schaftlichen Verhältnisse er-

geben sich aus dem Vermögen

und aus dem kapitalisierten
Renteneinkommen. Die Kapita-

lisierung des jährlichen Renten-

einkommens erfolgt mit dem

Faktor 20, was einem durch-

schnittlichen Zinsertrag von 5%

entspricht.
Die Frage der Berücksichtigung

von Überbrückungsleistungen,
wie sie bei vorzeitiger Pensio-

nierung bis zum ordentlichen
AHV-Rentenalter vielfach aus-

gerichtet werden, kann vor allem

dann Anlass zu Diskussionen

geben, wenn diese Überbrü-

ckungsleistung später «amorti-

siert» werden muss. Allerdings
hat das Eidgenössische Versi-

cherungsgericht schon früher, so

beispielsweise 1987, bestätigt,

dass monatliche Überbrückungs-

leistungen von Pensionskassen

unabhängig der Finanzierung,
also auch bei einer allfälligen
späteren Amortisationspflicht,
dem für die Beitragsbemessung

massgebenden Renteneinkom-

men angerechnet werden müs-

sen. Dies lässt sich damit be-

gründen, dass diese Leistungen
im Zeitpunkt des Bezuges die

wirtschaftliche Leistungskraft
der Beitragspflichtigen tatsäch-

lieh wesentlich beeinflussen

können.

Auch wenn der vorzeitigen
Pensionierung heute wesentlich

grössere Bedeutung zukommt, ist

angesichts der klaren früheren

Rechtssprechung kaum anzuneh-

men, dass das Gericht heute zu
einer anderen Beurteilung käme.

Hausverkauf an Sohn

und Pflegeheimkosten
Mein Mann und ich leben in
der Zweizimmerwohnung im

eigenen Zweifamilienhaus.
Die grössere Wohnung ist ver-
mietet. Da ich im 82. Lebens-

jähr stehe und sich gewisse
«Altersbresten» bemerkbar
machen, überlegen wir uns
den allfälligen Verkauf des

Hauses an unseren Sohn, der
im Ausland im eigenen Haus

wohnt, aber kein grösseres

Pilgerreisen 2003
mit Pilgerleitung

Lourdes, mit Flug, Bus und kombiniert

Medjugorje, mit Flug
Tschenstochau, mit Flug

Fâtima (auch mit Rollstuhl), mit Flug
Rom im Rollstuhl, mit Bus

Medjugorje, mit Flug

Verlangen Sie das Detailprogramm bei

orbis reisen
Poststr. 16, 9001 St. Gallen
Tel. 071/222 21 33, Fax 071/222 23 24
E-Mail: info@orbis-reisen.ch

diverse Daten
28.OS. - 04.06.03

-30.08.03
- 16.09.03
-28.09.03
-22.10.03

23.08.
09.09.
21.09.
15.10.

orbis reisen
RELIGION UND KULTUR

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Sie erleichtern uns die Beantwortung Ihrer Anfragen zur
AHV, wenn Sie diese mit Kopien allfälliger Korrespon-
denzen oder Entscheide dokumentieren.
Richten Sie Ihre Fragen für den AHV-Ratgeber bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich. Bitte
auch bei Anfragen über Mail zeitlupe@pro-senectute.ch
eine Postadresse angeben. Wir beantworten Ihre Frage in

der Regel schriftlich. Besten Dank.

Einkommen hat. Wir fragen
uns, wie ein allfälliger Pflege-
heimaufenthait finanziert
werden könnte und ob der
Sohn zahlen müsste, wenn er
das Haus besitzt.

Vorerst
möchte ich Sie in der

Absicht unterstützen, solan-

ge wie möglich im eigenen Flaus

zu leben. Wenn sich die Alters-

beschwerden verstärken, könn-

ten primär Spitexdienste bean-

sprucht werden, die zumindest

in begrenztem Rahmen von der

Krankenkasse vergütet werden.

Ein Wechsel ins Heim müsste

allenfalls bei erhöhter Pflege-

bedürftigkeit erwogen werden

und dürfte aufgrund Ihrer weni-

gen Angaben zu Ihren wirt-
schaftlichen Verhältnissen wohl
ohne Probleme finanziert werden

können. Dafür stehen auch ver-
schiedene Versicherungsleistun-

gen zur Verfügung:
• Je nach Pflegestufe zahlt die

Krankenkasse differenzierte

Beiträge an die Pflegekosten im
Heim.

• Bei längerer Pflegebedürftigkeit
mittleren oder schweren Grades

kann unabhängig vom Ein-

kommen und Vermögen eine

entsprechende Hil/tosenenf-

sc/tädfgung der AHV bean-

sprucht werden.

• Wenn dies zusammen mit den

übrigen Einnahmen nicht ge-

nügt, könnte - je nach bereits

bestehender hypothekarischer

Belastung - eine sc/irifhueise

Erhö/zung Jdrer Hypotheken
sinnvoller sein als ein Verkauf

Ihres Hauses.

• Auch ein Heimaufenthalt kann

mit Ergänzungsteisturigen. zur
AHV (EL) gedeckt werden,

wenn die eigenen Mittel und die

erwähnten Versicherungsleis-

tungen nicht ausreichen. EL

sind abhängig von den verfüg-
baren Eigenmitteln (Einkorn-

men und Vermögen) sowie von
den nötigen Auslagen und kön-

nen auch an Versicherte mit

Wohneigentum ausgerichtet
werden. Dabei wird insbeson-

dere auch die hypothekarische

Belastung in gewissen Grenzen

als Ausgabe angerechnet.
• Sollten Sie tatsächlich einen

Hausverkauf an Ihren Sohn im
Ausland erwägen, müsste ein

marktüblicher Preis vereinbart

werden, der über ein angemes-

sen verzinsliches Darlehen an

den Sohn finanziert werden

könnte. Damit muss bei einer all-

fälligen EL-Berechnung keine

Aufrechnung wegen Einkorn-

mens- oder Vermögensverzicht

erfolgen. Vor einem Verkauf

empfehle ich Ihnen, sich bei-

spielsweise von Ihrer Bank oder

einer Fachperson Ihres Ver-

trauens beraten zu lassen.

Zusammenfassend glaube ich

kaum, dass Sie sich grössere Ge-

danken über die Finanzierung all-

fälliger Pflegekosten machen müs-

sen. Dank Spitex sollte es Ihnen

möglich sein, noch lange in Ihrem

Haus zu leben. Auch ein allfälli-

ger Heimaufenthalt dürfte mit den

erwähnten Mitteln ohne Probleme

finanziert werden können.

Sie können nähere Informatio-

nen über die konkreten Möglich-
keiten für
• Beiträge an Spitexleistungen

oder Pflegekosten im Heim

direkt bei Ihrer Krankenkasse,

• HilflosenentschädigungundEr-

gänzungsleistungen direkt bei

der rentenzahlenden Ausgleichs-

kasse oder über die AHV-Zweig-
stelle des Wohnortes erhalten.

Selbstverständlich steht Ihnen

dafür auch die örtliche Beratungs-

stelle von Pro Senectute zur Ver-

fiigung. Die Adressen und Tele-

fonnummern finden Sie vorne in

der Zeitlupe.

52 ZEITLUPE 4 • 2003


	AHV

